
NeweGerhabschaMOrdnung.

as die Merhabschafft stsc / vnd von
derselbenUnterschied.

§ . i.
Ze Gerhab - oder Vormundschafft ist ein Recht/ vnnd

§. 2. Gleichwie bißhero in disem Dnsern ErtzHertzogthumb Lester,
reich/zwtschendenen Dnnumdigen/vndMinderjährigen/ wieauch denen
lukornMdLurarorndißfallskeinDnterschiedgehalten worden/also
solles noch hinführandarbey verbleiben/vnd die Gerhab -oderDormund-
schafftauffein- vnd andere/bißzu ErraichungdervonDns hernach auß.
gesetztenVogtbahrenZähren/ auch durchgehendso wol auff die Person/
als die Gütter / verstandm werden.

z . DerGkrhabm/oderVormunderseyndDreyerley:
1. DieZenigey/soineinemTestament / oder andern Letzten Willen

verordnet.
2. DerMinderjährigen nechste Bluets -Derwandte.
z . Die/so vonderObrigkeit gesetzt seynd.

NerUrrdetteDtul.
Bon den Mrhabm/die in einem Ucsia-

ment verordnet werden.
§ . r.

^ ^ In jederDattkr/Anherr/oder Vhr - Anherr/kan seinen Dnvogt-
HMbahren/Natürlichen/vndEhelichcn/auchangewünfchtenKindern/. . " ' ' '

ä> , . ,
Blin-
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der

jre yanen danndarwider
echebliche Entschuldigungen einzuwmden/oder man befände vnwider-

Mtfeynsolle.
2. Ausserobgedachter Eltern/kan Nmnand/auch sv gar dieMut»

ker/odkrAnfraw/jHrenKindernindknenankrstorbenknVätter - An - oder
Dhranherrlichen/oderanderwerts herrührenden Erbschasstm keine Ger-
Haben verordnen? Jedoch ist sowol der Mutter / als Anfraw/ über jhre
aigene Verlaffenschafften / denen Hinterlassenen münderjährigen Kim

habm aber hernach durch die Obrigkeit / miss vorhergehende Erkundi-
gung/bkstättet werden sollm.

§. z.

wird/vnd er sich der Gerhabschafft verwaigrrt/hat er solches Legat nicht
zu begehren.

Der Dritte Atuk.
on der Mchstcn Ncsteundm

echabschaffk»
F . i»

rment aussrichtet/oder indemsel-
ben keinenGerhaben gesetzt/oder die Gesetzten mit Todt abgicru

gen/oder auch sonsten entlassen wurden / so seynd der Münderjährigen
nächste Befreunden im Geblüt / wann sie anderst von der Obrigkeit
tauglicherfundenwerden/in derOrdnung deß Erb-Rechts/ die Gcrhab-
schafftübe r sichzu nehme/ schuldigMd dasiesich/ohne erheblicheVrftrch/
dessen waigertm / so sollen siefür jhre Personen die Anwarttung zudeß

haben.
§. 2. Ist der Kinder leibliche Mutter noch im Leben/jo gebührt jhr/

wann sie dieDergkrhabungderKinderbkgehrt/vnd sonsten kein Beden-
cken
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